
AZ — FL-9494 Schaan, Mittwoch, 26. April 1972 Erscheint Dienstag/Mittwoch/Donner*tag/!Samstag Mit. den amtlichen Publikationen aus Liechtenstein 105. Jahrgang — Nr. 61 

m 
• • 

Synode 72 
Es geht uns alle an! 

Durch Verkündigungen und Bekannt
machungen in den Gottesdiensten und 
im Pfarrblatt — In Christo — sowie 
durch Publikationen in der Liechtenstei
nischen Landespresse erfuhren die 
Liechtensteiner Katholiken von der im 
Herbst 1972 im Bistum Chur stattfinden
den Synode 72. 
Das Dekanat Fürstentum Liechtenstein 
wird in dieser Synode neben der Geist
lichkeit durch zwei Laiensynodalen ver
treten sein. Diese Synodalen werden 
von Elektoren, das sind von den Ge
meinden delegierte Wahlpersonen, auf 
Gnind eingebrachter Nominationen am 
11. Juni 1972 gewählt. 
Am 6. und 7. Mai 1972 sind nun zu
nächst die Elektorenwahlen in den Ge
meinden unseres Landes. Die Pfarreian
gehörigen wählen an diesen zwei Tagen 
ihre Wahlpersonen. Aus diesem Grunde 
gelangt das Kreiswahlbüro an die Pfar
reiangehörigen mit der Bitte, von ihrem 
Wahlrecht Gebrauch fcu machen und 
durch ihre aktive Teilnahme an der 
Wahl ihr Interesse an der Synode 72 zu 
bekünden. 
Die Wähler erhalten in den nächsten 
Tagen von ihrem Pfarreiwahlbüro den 
persönlichen Stimmausweis, sowie eine 
vollständige Kandidaten- bzw. Wahlli
ste für die, wie oben bereits erwähnt, 
äm 6. ünd 7. Mai 1972 in der jeweiligen 
Gemeinde stattHndöriden Elektorenwahl. 
Die Anzahl der in den Gemeinden zu 
wählenden Elektoren sowie die Auftei
lung nach Männer, Frauen und 
Jugendlichen im Alter von 16—25 Jah
ren, sind auf der Kandidaten- bzw. 
Wahlliste angeführt. Man beachte bitte, 
dass die auf der Kandidatenliste ange
führte Elektorenzahl nicht überschrit
ten wird, da sonst die Wahlliste ungül
tig würde. Sind also beispielsweise vier 
Elektoren angegeben, so dürfen nur ma
ximal vier Kandidaten aus der unter
breiteten Wahlliste angekreuzt werden. 
Die Abgabe der Stimme kann auf drei 
verschiedene Arten erfolgen. Man kann 
direkt an der Urnenwahl vom 6. und 7. 
Mai 1972 teilnehmen, oder ist man aber 
verhindert, kann die Entscheidung auf 
dem Korrespondenzweg per Adresse 
Pfarreiwahlbüro mit spätestem Datum 
des Poststempels vom 5. Mai 1972 abge
geben werden. Der Briefumschlag dient 
daher, entweder als Stimmcouvert für 
die Urnenwahl oder als Umschlag für 
die Korrespondenzwahl. 
Kann jemand persönlich von keiner der 
beiden Wahlmöglichkeiten Gebrauch 
machen, so weist das Kreiswahlbüro 
darauf hin, dass eine Stellviertretung in
nerhalb der eigenen Familie unbe
schränkt gestattet ist. 
Das Kreiswahlbttro dankt bereits heute 
schon für die Teilnahme ̂ an der Elekto-
renwahl in den Gemeinden am 6. und 7. 
Mai 1972. Die Pfarreiangehörigen be
kunden damit ihr Interesse für die Sy
node 72, welche Laipn und Priester zur 
gemeinsamen Arbeit vereinigt. 
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1971: Uber HO Prozent Importenergie 
Aus dem Jahresbericht der Liechtensteinischen Kraftwerke 

Das Jahr 1971 war wiederum von einer aus
serordentlichen grossen Steigerung des Ener
gieverbrauches gekennzeichnet. Diese Expan
sion hat zur Folge, dass die Einrichtungen für 
die Energieübertragung stets erweitert und 
verstärkt werden müssen. Die rege Bautätig
keit auf dem Wohnungssektor und vor allem 
aber die der öffentlichen Hand zwingen das 
Werk zu Investitionen, die allein aus den Ein
nahmen des Energieverkaufes nicht mehr abge
deckt werden können, 

Der Bau des Umspannwerkes Eschen geht zü
gig voran, konnte doch das Gebäude auf Ende 
Jahr nahezu fertiggestellt werden. Das Liefern 
der Einrichtungen wird programmgemäss erfol
gen; die Projektierung der 50 kV-Leitungen 
wird ebenfalls vorangetrieben, so dass die In
betriebnahme, so weit dies heute beurteilt wer
den kann, ohne Verzögerungen erfolgen wird. 

Dass solch grosse, ausserordentliche Investi
tionen nebst dem laufenden Anlageausbau 
nicht aus den eigenen Mitteln bestritten wer
den können, liegt auf der Hand. Der Landtag 
hat deshalb das Werk ermächtigt, einen Betrag 
von 7 Millionen Franken aufzunehmen. 

Das Interesse für die elektrische Vollraum
heizung nimmt auch in unserem Versorgungs
gebiet immer mehr zu. Ist zwar diese Art der 
Gebäudeheizung schon des Umweltschutzes 
wegen als ideal zu bezeichnen, so belastet sie 
auf der andern Seite die Uebertragungsanlagen 
der Werke infolge des sehr hohen Anschluss
wertes unverhältnismässig stark,{Die Uebertra-
gungseinrichtungen sind in ihrer .Dimension 
zum grössten Teil gar nicfit darauf ausgerich
tet, wodurch sich kostbillige Verstärkungen 
der Anlagen aufdrängen. Um diese Kosten für 
das Werk in erträglichem Rahmen zu halten, 
ist hiefür ein spezielles Anschluss-Reglement 
in Kraft gesetzt worden. 

Die Betriebswasser-Verhältnisse waren im 
Berichtsjahr denkbar schlecht. Bereits dem 
Jahre 1971 war ein trockener Herbst vorange
gangen und zudem waren die Schneereserven 
gering, als die Schneeschmelze im Frühjahr 
einsetzte. Die Schneeschmelzperiode war daher 
von kurzer Dauer und entgegen anderen Be
triebsjahren, war praktisch während der 
Schneeschmelze kein Ueberwasser zu verzeich
nen. Ergiebige Regenfälle traten lediglich in 
den Monaten Mai und Juni auf, während vom 
Juli an bis zum Jahresende die Witterung anor
mal trocken blieb. Die Folge davon war, dass 
die Zuflüsse zu den Wasserfassungen in der 
zweiten Jahreshälfte stetig abnahmen und sich 

die Energieerzeugung in den Kraftwerkanlagen 
J^amina und Lawena daher ebenfalls konti
nuierlich verschlechterte. Im zweiten Halbjahr 
stand noch eine durchschnittliche Betriebswas
sermenge von rund 600 1/sec zur Verfügung. 
Ijjl Vorjahr waren es rund 1250 1/sek, das aller
dings einem Rekordjahr gleichkam. Seit Beste
h t  des Saminawerkes war das Betriebsjahr 
1071 das ungünstigste Produktionsjahr. Die 

' ausgesprochene Trockenperiode im 4. Quartal 
; wirkt sich zudem sehr ungünstig auf die Eigen-
• Produktion im Winter 1972 aus. 

I Die Produktion im abgelaufenen Jahr betrug 
42 844 000 kWh und liegt gegenüber dem Vor
jahre um 13 552 600 kWh zurück. Nahezu 2 Mil
lionen kWh beträgt der Rückstand auf die bis
her niedrigste Jahresproduktion im Jahre 1959. 
f Der Stromverbrauch im Lande steigt konti
nuierlich und erfuhr im Berichtsjahr mit 
90 205 300 kWh gegenüber dem Vorjahr einen 
Zuwachs von 8 475 430 kWh. Diese Ver
brauchszunahme von 10.37 Prozent ist bedeu
tend höher als die in der Schweiz, die mit 6 bis 
7 ; Prozent im europäischen Mittel liegt. Am 

| Verbrauch partizipierten die Industrie mit 51 
( Prozent (50 Prozent), das Gewerbe mit 20.6 Pro-
jz ln t  (21.4 Prozent) und die übrigen Tarifkate-
gprien mit 28.4 Prozent (28.6 Prozent). Die Ver-
bfauchsanteile der verschiedenen. Verbrau
chergruppen haben sich demnach nur unwe-

j sOntlich verändert. 
!• Die Spitzenbelastung im Landesnetz mit 
; 22 700 kW, die am 7. Dezember auftrat, weist 
»gegenüber 'dem letztjährigep Höchstwert eine 
Erhöhung von 2 700 kW auf,' was einer Zu
wachsrate von 13.5 Prozent entspricht. Diese 
Zahlen zeigen, dass der Anpassung der Ueber-
tragungseinrichtungen an die kommenden Be
lastungen Priorität eingeräumt werden muss. 

j Ebenfalls stark gestiegen ist der höchste Ta
gesverbrauch im Landesnetz, der am 10. De
zember mit 348 900 kWh registriert wurde und 
um 35 300 kWh höher ist als im Vorjahr. 

I Bedingt durch die sehr niedrige Eigenpro
duktion und den massiven Anstieg des Strom-

j V e r b r a u c h e s  musste die bisher grösste Menge 
an Zusatzenergie bezogen werden. Der diesjäh
rige Ankauf von Fremdenergie mit 50 894 920 
kWh, der den Vorjahresbezug um 17 380 640 
kWh übertrifft, bedeutet, dass der Inlandbedarf 
zu 56.4 Prozent durch Zukauf abgedeckt 
werden musste. 

Der Anfall von verkaufter Ueberschussener-
gie mit 2 407 000 kWh wird immer bedeutungs
loser. Im Vorjahr waren es noch 7073500 kWh. 

Trafostationen müssen nicht zwangsläufig als 
Fremdkörper in einer Landschaft stehen. Statt 
der gewohnten TUrmchen, die man im Buben
alter noch unter dem Namen «Stromhüsle» 
kannte, wenden die Liechtensteinischen Kraft
werke heute die sogenannte Unterflurbauweise 
an. Unser Bild von der neuen, unterirdischen 
Trafostation in Masescha ist dem Jahresbericht 
der LKW entnommen. Die alte, als viereckiges 
TUrmchen ausgelegte Station Masescha ist so
mit ihrer Funktion beraubt und wird demnächst 
abgerissen. 

Fünf Tollwutfälle seit Jahresbeginn 
Das Veterinäramt ersucht um Zusammenarbeit zur Seuchentilgung 

Anfangs März erfolgte in den Landeszeitun
gen eine kurze Orientierung über die derzeiti
ge Tollwutsituation und die bezüglichen Be
kämpfungsvorschriften. 

In den Vorjahren, also vor bzw. zu Beginn 
der ersten Seuchenfälle, gelangten fünf ver
schiedene Merkblätter zur Verteilung und 
zwar: an alle Jäger, Haushaltungen, Schulen, 
Aerzte und Tierärzte. Ebenso wurden die in der 
Schutzzone geltenden Vorschriften an die un
mittelbar interessierten Kreise (z. B. Jäger), die 
Behörden und Organe der Tierseuchenpolizei 
versandt und in den Landeszeitungen publi
ziert. An Spazierwegen wurden und werden — 
entsprechend der Seuchenlage — Warntafeln 
aufgestellt, welche gleichfalls auf die Gefähr
dung durch die Tollwut hinweisen (keine Tiere 
berühren, Hunde an der Leine führen). Denjeni
gen jedoch, die über diese Fragen und insbe
sondere auch über die Untersuchungspraxis 
noch im unklaren sind, seien deshalb nochmals 
folgende Hinweise gegeben und Fakten zur 
Kenntnis gebracht. 

• Das ganze Land ist nach wie vor Tollwut
schutzzone und es gelten die entsprechenden 
Vorschriften (Meldepflicht verdächtiger Tiere, 
Schutzimpfung der Hunde und Katzen, puchs-
abschuss, Leinenzwang für Hunde ausserhalb 
geschlossener Wohngebiete, usw.) 

• In der Tollwutschutzzone gilt weiters auch1 

die Regierungsverordnung vom 22. Juli 1968 
«Uber die Verhütung der Uebertragung von 
Tollwut durch Wildbret». j 

* Neben diesen speziellen Erlassen der Sperr-
und Schutzzone haben weiters Gültigkeit das 
Tierseuchengesetz, sowie die Regierungsver
ordnung vom 3. Juli 1967 «Uber besondere 
Massnahmen zur Bekämpfung der Tollwut». 
• Was die Einsendungen bzw. Untersuchung 
verdächtiger Tiere oder von Fallwild betrifft, 
so müssen sie einen epidemiologischen Zweck 
erfüllen, weshalb im Tollwutgebiet selbst nur 
solche Fälle untersucht werden, in denen Men
schen oder Haustiere verletzt oder in anderer 
Weise gefährdet wurden. Im Ermessen des Ve
terinäramtes liegt es weiters, fallweise, beson
ders verdächtige Tiere oder bestimmte Tierar
ten (z. B. Dachs, Marder) untersuchen zu 
lassen. 
* Untersuchungen zu rein statistischen Zwek-
ken (solche Zahlen wären ohnehin fragwürdig, 
weil eine vollständige Erfassung verendeter 
Tiere unmöglich ist) oder aus anderen Motiva
tionen sind für das Allgemeininteresse und die 
Bekämpfung der Seuche nicht von Bedeutung 
weshalb auch darauf verzichtet wird; sie kön
nen jedoch bei eigener Kostentragung (Fr. 
65.—) von jedermann veranlasst werden. 

Unter Zugrundelegung der aufgezeigten Kri
terien und Grundsätze wurde im ersten Drittel 
1972 zehn Tiere untersucht, wobei in fünf Fäl
len Tollwut festgestellt wurde. 

8. März, Triesen, 1 Fuchs; 16, März, Triesen-
berg, 1 Rehbock; 12. April, Triesen, 1 Rehbock; 
12. April, TriesenbeTg, 1 Dachs; 13. April, Trie
sen, 1 Fuchs. 

Zu weiteren direkten Auskünften und Ge
sprächen über dieses Thema ist das Veterinär
amt nach wie vor gerne bereit, und hier wäre 
wohl auch die richtige Stelle zum Vorbringen 
von Kritik über wirkliche oder vermeintliche 
Fehlleistungen auf diesem Verwaltungsgebiet. 
Das Veterinäramt ersucht deshalb allerseits um 
Sachlichkeit und konstruktive Zusammenar
beit, nicht zuletzt auch im Interesse einer ra
schen Seuchentilgung, so ganz speziell auch 
die Jägerschaft selbst in deren ureigenstem 
Interesse. (FL-Veterinäramt) 


